
Einbruchschutz rund um Ihr Zuhause – In Kooperation mit 
der Kriminalpolizeiinspektion Erding

Eintritt frei!
www.einbruchschutzmesse.de

08. + 09. April 2017
Stadthalle Erding
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Der Bayerische Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr 

Grußwort 

                

                    

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Messebesucherinnen und Messebesucher, 

ich heiße Sie auf der Einbruchschutzmesse in Erding herzlich willkommen. Eine 

eigene Fachmesse zum Thema Einbruchschutz entspricht dem gegenwärtigen 

Informationsbedürfnis der Bevölkerung. Auch in diesem Bereich gilt zudem: Vor-

sorge ist besser als Nachsorge. Zwar ist das Einbruchsrisiko in Bayern deutlich 

geringer als im Bundesdurchschnitt. Aber der bundesweit zu verzeichnende An-

stieg an Einbrüchen macht sich auch bei uns bemerkbar. Ich begrüße es deshalb 

sehr, dass die Einbruchschutzmesse nun in Bayern stattfindet.  

Die Bekämpfung der Einbruchskriminalität genießt bei unserer Polizei hohe Priori-

tät. Sie hat hierfür eine umfassende Sicherheitsstrategie entwickelt, in der neben 

verstärkter Lage-, Analyse-, Ermittlungs- und Fahndungsarbeit auch Prävention 

eine wichtige Rolle spielt. Knapp die Hälfte aller Einbruchsdelikte bleibt im Ver-

suchsstadium stecken – oft scheitern die Täter an gut gesicherten Türen und 

Fenstern. Ein deutlicher Hinweis, dass es sich lohnt, das Augenmerk noch mehr 

auf die sicherungstechnische Prävention zu legen. Genau daraufhin ist diese 

Messe ausgelegt. Hier können Sie sich rund um den Sicherheitsschutz von A wie 

Alarmanlage bis Z wie Zylinderschließanlage informieren und beraten lassen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Einbruchschutz liegt mir als Bayeri-

schem Innenminister sehr am Herzen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die 

Bürgerinnen und Bürger in Bayern sicher leben können. Das ist und soll weiterhin 

das Markenzeichen unseres Freistaats bleiben.  
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, nutzen Sie daher die Chance, und informieren Sie 

sich über die bau- und sicherungstechnischen Möglichkeiten hier vor Ort. Ich bin 

mir sicher, dass Sie durch den Erfahrungsaustausch und die Gespräche mit Ex-

perten Ihre eigenen vier Wände vor unbefugtem Eindringen Fremder effizienter 

schützen und so nicht nur materielle, sondern auch psychische Schäden im Vor-

feld besser abwehren können.  

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern einen interessanten Aufenthalt 

hier in Erding und danke den Ausstellern und Organisatoren für ihren Beitrag zur 

Stärkung der Inneren Sicherheit in unserem Land.  

Joachim Herrmann 

Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr 

Mitglied des Bayerischen Landtags

Der Bayerische Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr 

Grußwort 
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Sind Sie gesichert?

EINBRUCH ist das Thema, das uns alle beschäftigt.

SCHUTZ wird Ihr Nutzen sein, wenn Sie die Messe besuchen!

MESSE ist unser kostenloses Angebot für Sie! (Eintritt frei!)

Möchten Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll vor Einbrechern schützen? Falls ja, dann kommen Sie Mitte 
März, wenn die dunkle Jahreszeit ihr Ende nimmt – und damit die Gefahr eines Einbruchs in die eigenen vier 
Wände steigt – zu dieser besonderen Informationsveranstaltung Ihrer Polizei und der Wirtschaft. 

Präsentiert werden neben neuen einbruchhemmenden Fenstern und Türen ab der Widerstandsklasse RC 2 bis 
hin zur höchsten 
Kategorie RC 6 (geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627) weitere Produkte wie aufschraubbare Fenster- und 
Türsicherungen für Altbauten, Sicherheitsschließzylinder und -beschläge, Kellerschachtsicherungen und hoch-
wertige Tresore.

Eine sinnvolle und wirkungsvolle Ergänzung zum mechanischen Einbruchschutz stellt die fachgerecht projek-
tierte und installierte Einbruchmeldeanlage (Alarmanlage) dar. Einbruch-/Überfall- und Gefahrenmeldetechnik, 
Brand- und Rauchmeldeanlagen, Türsprechanlagen mit Kamera, Zutrittskontroll- und Berechtigungssysteme 
sowie Videoüberwachungssysteme runden das vielfältige 
Angebot rund um das komplexe Thema Einbruchschutz ab.

Also nicht nur Renovierer und Bauherren, sondern auch der gefährdete Immobilienbesitzer mit hohen Sachwer-
ten oder Ärzte, Juweliere, Gewerbetreibende finden hier ebenso kompetente Lösungsmöglichkeiten wie Vertre-
ter von Kommunen, wenn es beispielsweise um Sicherheitskonzepte für Bildungseinrichtungen und öffentliche 
Gebäude geht (Stichwort Amok).

Als spannendes Highlight wird die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mehrmals an beiden Tagen demonstrativ 
Live-Aufbruchsversuche und so genannte Notfall- und Gefahrenöffnungen an einbruchhemmenden Türen und 
Fenstern durchführen.
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  Mechanische Sicherungstechnik
Bei Neu- und Umbauten erhalten Sie durch den fachgerechten Einbau 
geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Fenster und Türen 
nach DIN EN 1627 mindestens der Widerstandsklasse RC 2 einen guten 
Einbruchschutz. Bei diesen Produkten ist sichergestellt, dass es in der 
Gesamtkonstruktion (Rahmen/Zarge/Beschlag/Schloss/Verriegelung/
Verglasung/ Türblatt) keinen Schwachpunkt gibt. Sie haben dann ein 
Fenster/Türelement „aus einem Guss“ und müssen nicht nachrüsten. 
Diese Fenster und Türen gibt es in verschiedenen Widerstandsklassen. 

Präsentiert werden weitere einbruchhemmende Produkte wie z.B.

- Aufschraubbare Fenster- und Türsicherungen 
- Sicherheitsbeschläge und -schließzylinder 
- Kellerschachtsicherungen/Gitter 
- Tresore

  Elektronische Sicherungstechnik
Gefahren sollen so früh wie möglich, im Idealfall automatisch erkannt, ausgewertet und an eine hilfeleistende 
Stelle gemeldet werden. Fachgerecht projektierte und montierte Einbruchmeldeanlagen (EMA) für die Außen-
haut- und Fallenüberwachung können mechanische Sicherungen zwar nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen.  
Ihr Vorteil: Der Einbrecher wird entdeckt und die Bewohner werden gewarnt. Die EMA erhöht den Zeitdruck 
und das Festnahmerisiko des Täters und es bleibt aller Voraussicht nach bei einem Einbruchsversuch.

Präsentiert werden z.B.: 
- Einbruchmeldeanlagen, Gefahrenmeldetechnik, Brand- und Rauchmeldeanlagen 
- Türsprechanlage mit Kamera 
- Zutrittskontroll- und Berechtigungssysteme 
- Videoüberwachungssysteme

  Ziel der EINBRUCHSCHUTZMESSE
- Öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltung Ihrer Polizei und der Wirtschaft 
- Fachspezifische Präsentation DIN-geprüfter und zertifizierter, einbruchhemmender Produkte von 
  polizeilich empfohlenen Herstellern und Handwerksbetrieben 
- Live-Aufbruchsversuche von Polizei und Feuerwehr an Türen und Fenstern 
- Fachvorträge zum Thema Einbruchschutz, Finanzierung u.a.m.

  Zielgruppe der EINBRUCHSCHUTZMESSE
- Privatpersonen (Mieter, Vermieter, Eigentümer) 
- Bauherren und Renovierer 
- Baugenehmigungsbehörden 
- Architekten und Planer 
- Wohnbaugesellschaften 
- Eigentümervereine 
- Schulabgänger, Berufsinteressierte, Fachkräfte 
- Gewerbetriebe und Kommunen

Messethemen
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Daten + Fakten

  Veranstaltungsort
Stadthalle Erding 
Alois-Schiessl-Platz 1 
D-85435 Erding

  Aussteller- und Besucherparkplätze
Die kostenpflichtige, städtische Tiefgarage (P1) mit direktem Zugang zur Stadthalle (Einfahrt Gießereistrasse), 
bietet ausreichende Parkplätze. 
Die Stadthalle Erding erreichen Sie in zwei Gehminuten vom Stadtzentrum Erding, bzw. in zehn Gehminuten 
vom S-Bahnhof Erding (S2). Es werden keine gesonderten Ausstellerparkplätze ausgewiesen.

  Eintritt
Die Messe ist eintrittsfrei.

  Aufbauzeiten
Freitag	 07. April 2017		  09.00 bis 20.00 Uhr

  Öffnungszeiten für Besucher
Samstag	 08. April 2017		  10.00 bis 18.00 Uhr 
Sonntag	 09. April 2017		  10.00 bis 17.00 Uhr

  Abbauzeiten
Sonntag	 10. April 2017		  17.00 bis 20.00 Uhr 

  Standausstattung und Messeservice
Die von Ihnen gebuchte Standfläche verfügt über Rück- und Seitenwände (je nach Standart). 
Diese weißen Begrenzungswände sind 2,50 m hoch und in einem 1 m Raster gesetzt.  
Der Bodenbelag der Halle ist Parkett, bzw. Granitsein im Foyer. Wir empfehlen die Nutzung eines Teppichbo-
dens (B1 Brandschutzquallität). 
Eine Liste mit verschiedenem Mietmobliar finden Sie ab Seite 10.

  Strompreise
230 V/10A – 2 kW (inkl. Verbrauch)	 97,00 € (zzgl. MwSt.)

Ein Stromanschluss kann optional gebucht werden. 
Weitere Stromgrößen auf Anfrage.
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Daten + Fakten

  Standflächenpreise/m2

Reihenstand (eine offene Seite):	 92,00 € (zzgl. MwSt.) 
Eckstand (zwei offene Seiten):	 95,00 € (zzgl. MwSt.) 
Kopfstand (drei offene Seiten):	 99,00 € (zzgl. MwSt.)

  Bodenbeschaffenheit
Großer und kleiner Saal:	 Parkett 
Foyer:				    Granitsteinplatten

  Medienpauschale/Nebenkostenpauschale
Die obligatorische Pauschale von 129,00 € (zzgl. MwSt.) beinhaltet u.a.
folgende Leistungen:
•	Außenwerbung der Messe
•	Ausstellernennung vor Ort (RollUps/Plotts)
•	Ausstellernennung im Besucherflyer – mit Firma und Geschäftsfeld
•	Messehandout vor Ort
•	Müllentsorgung

  Werbemaßnahmen
•	Anzeigenschaltung in relevanten Printmedien 
•	Sonderseiten in ausgewählten Printmedien
•	Plakatwerbung Format DIN-A0 und DIN-A1 – 300 Stellen
•	Sechs Werbebanner an den Ortseingangstafeln von Erding
•	Internetseiten, Facebook etc.
•	Newsletter-Versand und Einladung über Netzwerkpartner – Flyerverteilung
•	Ausstellernennung auf der Homepage (www.immobilienmesse-erding.de)

  Ansprechpartner
Messeservice Detlef Garthen 
Ried 10 
87477 Sulzberg

Telefon:	 +49 8376 9769179 
Mobil:	 +49 171 7828982 
Fax:	 +49 8376 9769195

www.messeservice-garthen.de 
www.einbruchschutzmesse.de
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Messeplan + PreislisteImmobilienMesse 2015 Erding

Vortragsraum

F 20

F 21
F 22
F 23

F 24

F 25
R 51 R 52

R 53
R 55R 54

F 26 F 27

G 11
G 17

G 12G 16
G 13G 15

G 14
G 5

G 6

G 7B 41
B 42 G 8

G 9
G 9a

G 10

G 1G 2
G 3

G 4

Notausgang

Kleiner Saal

Notausgang

Notausgang

Nr.	 B x H	 Standart	 Netto	 Brutto

G 01	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 02	 3m x 4m	 Reihenfläche	 1.104,00 €	 1.313,76 €

G 03	 3m x 4m	 Reihenfläche	 1.104,00 €	 1.313,76 €

G 04	 3m x 4m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 05	 3m x 3m	 Eckfläche	 855,00 €	 1.017,45 €

G 06	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 07	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 08	 6m x 3m	 Reihenfläche	 1.656,00 €	 1.970,64 €

G 09	 4m x 4m	 Eckfläche	 1.520,00 €	 1.808,80 €

G 09a	 3m x 4m	 Reihenfläche	 1.104,00 €	 1.313,76 €

G 10	 4,5m x 4m	 Eckfläche	 1.710,00 €	 2.034,90 €

G 11	 3m x 2m	 Kopffläche	 594,00 €	 706,86 €

G 12	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 13	 4m x 3m	 Reihenfläche	 1.104,00 €	 1.313,76 €

G 14	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 15	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

G 16	 4m x 3m	 Reihenfläche	 1.104,00 €	 1.313,76 €

Nr.	 B x H	 Standart	 Netto	 Brutto

G 17	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

B 41	 4m x 4m	 Eckfläche	 1.520,00 €	 1.808,80 €

B 42	 2m x 4m	 Eckfläche	 760,00 €	 904,40 €

F 20	 4m x 3m	 Eckfläche	 1.140,00 €	 1.356,60 €

F 21	 3m x 3m	 Kopffläche	 891,00 €	 1.060,29 €

F 22	 3m x 3m	 Eckfläche	 855,00 €	 1.017,45 €

F 23	 3m x 3m	 Reihenfläche	 828,00 €	 985,32 €

F 24	 3m x 2m	 Reihenfläche	 552,00 €	 656,88 €

F 25	 2m x 2m	 Eckfläche	 380,00 €	 452,20 €

F 26	 4m x 3m	 Kopffläche	 1.188,00 €	 1.413,72 €

F 27	 4m x 3m	 Kopffläche	 1.188,00 €	 1.413,72 €

R 51	 3m x 3m	 Reihenfläche	 828,00 €	 985,32 €

R 52	 4m x 3m	 Reihenfläche	 1.104,00 €	 1.313,76 €

R 53	 3m x 3m	 Eckfläche	 855,00 €	 1.017,45 €

R 54	 3m x 3m	 Eckfläche	 855,00 €	 1.017,45 €

R 55	 3m x 3m	 Eckfläche	 855,00 €	 1.017,45 €
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Veranstalter:

Büroanschrift 
Messeservice Detlef Garthen 
Ried 10 
87477 Sulzberg

per Fax: +49 8376 9769195

Firma (Rechnungsempfänger)

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon Telefax

E-Mail Internet

Ansprechpartner Durchwahl

Exponate / Produktel

Wir buchen verbindlich:

Standfläche Fläche Front x Tiefe Preis
Nr.: qm _____ x _____m

Medien- / Nebenkostenpauschale:	 129,00 € (zzgl. MwSt.)

Stromanschluss  220 V / 2 KW	 97,00 € (zzgl. MwSt.)
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die beigefügten Ausstellungsbedingungen werden hiermit in allen Teilen als rechtsverbindlich anerkannt. Die Standgebühren werden in 
zwei Teilbeträgen berechnet. Bei Anmeldung werden 25% der Standgebühren sofort fällig. Restzahlung (75 %) spätestens 6 Wochen vor Beginn der Messe.

Ort, Datum	 Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Anmeldung zur EINBRUCHSCHUTZMESSE

EINBRUCHSCHUTZMESSE

08. + 09. April 2017 
Stadthalle Erding 
Alois-Schiessl-Platz 1 
D-85435 Erding
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Bestellung von Standausstattung / Technik

1. Elektroinstallation 
 
Stück/m²	 Artikel	 Anmerkung	 Einzelpreis

	 Wechselstrom 230V, 10 A bis 2 KW	 inkl. Verbrauch	 97,00 €

	 Drehstrom 380 V, CEE 16 A bis 7KW 
	 (nur an bestimmten Ständen verfügbar)	 inkl. Verbrauch 	 149,00 €

 	 Dreifach-Unterverteilung für 220V/2KW 
	 Nur gegen Pfand von 10,00 €	 max. 1 Stück/Stand	 kostenlos 

	 Verlängerungskabel für 220V/2KW 
	 Nur gegen Pfand von 10,00 €	 max. 1 Stück/Stand 	 kostenlos

2. Standmobiliar 
 
Stück/m²	 Artikel	 Anmerkung	 Einzelpreis

	 Konferenztisch, creme, 120 x 80 cm 
	 ohne Tischdecke (weiß)	 Höhe 73 cm, Chromgestell	 27,00 €

 	 Konferenztisch, creme, 120 x 80 cm 
	 mit Tischdecke (weiß)	 Höhe 73 cm, Chromgestell	 29,00 €

 	 Konferenztisch, creme, 180 x 80 cm 
	 ohne Tischdecke (weiß) 	 Höhe 73 cm, Chromgestell	 27,00 €

 	 Konferenztisch, creme, 180 x 80 cm 
	 mit Tischdecke (weiß)	 Höhe 73 cm, Chromgestell	 29,00 €

 	 Tisch rund, Durchmesser 120 cm 
	 mit Tischdecke 	 Höhe 73 cm	 42,00 €

Standausstattung & Dienstleistungen

In der gebuchten Standfläche ist beinhaltet:
•	Weiße Standbegrenzungswände (2,50 m hoch) mit Seitenwänden (je 1 m breit) & Rückwand
•	Bodenbelag (Parkett oder Granit)
•	Müllentsorgung
•	Allgemeine Beleuchtung

Rechnungsadresse Kunde

Ansprechpartner

Stand

Hiermit bestellen wir verbindlich folgende zusätzlichen Ausstattungen und Dienstleistungen bei der Erdinger Stadthallen GmbH für o.g. Veranstaltung: 
(gewünschte Stückzahl bzw. m² bitte eintragen!)

Alle Einzelpreise gelten pro Stück für beide Messetage (Ausnahmen sind explizit genannt) und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst. Bestellung der Artikel erfolgt nach 
Verfügbarkeit. Es gelten die aktuellen Ausstellungsbedingungen der Erdinger Stadthallen GmbH. 
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Stück/m²	 Artikel	 Anmerkung	 Einzelpreis

	 Bistrostehtisch, silber, 60 cm Durchmesser 
	 ohne Tischdecke 	 Höhe 1,10 m	 40,00 €

	 Bistrostehtisch, silber, 60 cm Durchmesser 
	 mit Tischdecke (weiß)	 Höhe 1,10 m	 46,00 € 

	 Konferenz-Stühle blaue Polster	 Höhe 46 cm, Chromgestell	 15,00 €

	 Chrombarhocker, schwarz o. weiß		  26,00 €

	 Sitzwürfel Ledercube, weiß	 50 x 50x 50 cm	 36,00 €

	 Sitzwürfel Ledercube, braun	 50 x 50x 50 cm	 36,00 €

	 Beistelltisch Loungecube, schwarz	 40 x 40x 50 cm	 42,00 €

	 Papierkorb	 Verschiedene Farben, Plastik	 9,00 €

	 Tischgesteck ca. 20 cm	 pauschal	 28,00 €

3. Kommunikaion 
 
Stück/m²	 Artikel	 Anmerkung	 Einzelpreis

	 Mobiler LCD Bildschirm	 Bildschirmdiagonale: 
	 für Präsentationen	 ca. 100 cm, inkl. Rack	 295,00 €

 	 W-Lan-Zugang 	  	 25,00 €

4. Sonstiges 
 
Stück/m²	 Artikel	 Anmerkung	 Einzelpreis

	 Hostessenservice	 Pro Tag (9h)	 135,00 €

	 Standbewachung nachts 	 Pro Nacht 20.00 – 08.00 Uhr	 210,00 €

	 Zwischenreinigung	 pauschal	 38,00 €

	 Tischdecken weiß 	  	 12,00 €

	 Werbeplakat DIN A1 an Außenglasfront	 Pauschal, Plätze begrenzt	 25,00 €

	 Standbewirtung	 Buchbar beim Gastronom vor Ort	 auf Rechnung

Ort/Datum Firmenstempel Firmenstempel/Unterschrift

Wir bitten um Beachtung, dass Ihre Bestellung spätestens 6 Wochen vor Messetermin schriftlich vorliegen muss. Für später eingehende Bestellungen kann keine Zusicherung 

mehr erfolgen. Bei telefonischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Garthen: +49 831-59032370 oder garthen@messeservice-garthen.de.

Bestellung von Standausstattung / Technik

Alle Einzelpreise gelten pro Stück für beide Messetage (Ausnahmen sind explizit genannt) und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst. Bestellung der Artikel erfolgt nach 
Verfügbarkeit. Es gelten die aktuellen Ausstellungsbedingungen der Erdinger Stadthallen GmbH. 
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Vortragsforum

	 Ich halte einen kostenlosen Vortrag
	Ich halte keinen kostenlosen Vortrag

Vortragsthema

Untertitel

Referent/in

Name

Vorname

Angemeldete Firma/Insitut

Firma

Technische Ausstattung im Vortragsraum:
Ela-Anlage (Lautsprecheranlage) mit Mikrofon. Von uns gestellt: Beamer (Laptop bitte selbst mitbringen)

Den genauen Vortragsbeginn teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Ist es dem Referenten nicht möglich den Vortrag zu halten, hat er selbstständig für Ersatz zu sorgen.

Straß

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Vortragstag

Wunschtag

Dauer des Vortrags (max. 45 Minuten)

Die vorliegende Anmeldung gilt laut Ausstellungsbedingungen nicht als Zulassung. Gerichtsstand ist Sitz des Veranstalters. Die vorliegende Anmeldung und die Teilnahmerichtlini-
en (siehe www.garthen@messeservice-garthen.de) werden anerkannt:

Anmeldung zu Vorträgen

Ort/Datum Firmenstempel Firmenstempel/Unterschrift
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Ausstellungsbedingungen

§ 1 Wirtschaftlicher Träger und Durchführung: Messeservice Detlef Garthen,  Ried 10, 87477 
Sulzberg (nachfolgend Veranstalter genannt).

§ 2 Öffnungszeiten und Ausstellungsort (siehe Anmeldeformular/Exposé).

§ 3 Standzuweisungen erfolgen durch den Veranstalter. Das Eingangsdatum der Anmeldung ist für 
die Einteilung maßgebend. Anmeldungen werden erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung oder 
mit Eingang der Rechnung beim Aussteller gültig. Der Veranstalter ist berechtigt, vor und während 
der Ausstellung einzelne Artikel auszuschließen. Es bleibt der AL unbenommen, Stände oder 
Werbeflächen aus organisatorischen Gründen oder des Gesamtbildes wegen auf einen anderen 
Platz zu verlegen. Eine Wertminderung oder ein Mietnachlass können dadurch nicht geltend 
gemacht werden.

§ 4 Über die Zulassung der Aussteller sowie des Handverkaufs entscheidet der Veranstalter. Die 
erteilte Zulassung kann widerrufen werden, wenn andere Voraussetzungen vorliegen. Zum Zwecke 
der automatischen Bearbeitung der Anmeldung werden die Angaben gespeichert und ggf. zum 
Zwecke der Vertragsvollziehung an Dritte weitergegeben. Es dürfen nur die auf der Anmeldung 
schriftlich vermerkten Gegenstände ausgestellt werden.

§ 5 Der Veranstalter ist berechtigt Anmeldungen zurückzuweisen. Konkurrenzausschluss darf 
weder verlangt noch zugesagt werden.

§ 6 Der Aussteller ist verpflichtet den Stand während der Dauer der Ausstellung mit den angemel-
deten Waren zu belegen und mit sachkundigem Personal besetzt zu halten.

§ 7 Die Reinigung der Stände obliegt den Ausstellern und muss täglich nach Ausstellungsschluss 
vorgenommen und bis 1/2 Stunde nach Ausstellungsschluss beendet sein.

§ 8 Den Ausstellern wird in den Hallen die Bodenfläche ohne Standausstattung vermietet. Jeder 
angefangene m² wird auf die volle Quadratmeterzahl aufgerundet. Mängel der Mietgegenstän-
de hat der Aussteller unverzüglich bei Aufbau anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige ist 
die Gewährleistung ausgeschlossen. Der Veranstalter ist berechtigt, Änderungen bezüglich der 
Standgestaltung zu verlangen. Dies gilt auch für Belästigungen durch Geruch, Geräusch oder 
andere Mängel. Evtl. Beschädigungen an der Standausstattung gehen zu Lasten der betreffenden 
Standinhaber.

§ 9 Der Termin für den Bezug der Stände bzw. die Standgestaltung richtet sich nach den Angaben 
in den Technischen Unterlagen. Stände, die nicht termingerecht bezogen werden, werden auf 
Kosten des Ausstellers dekoriert oder darüber anderweitig verfügt. Ersatzansprüche können 
nicht geltend gemacht werden. Alle für den Aufbau verwendeten Materialien müssen schwer 
entflammbar sein. Das Aufstellen von Ausstellungsgütern über normale Standhöhe (2,50 m) muss 
dem Veranstalter vor Aufbau bekannt gegeben werden.

§ 10 Mit dem Abbau bzw. Auszug aus den Ständen kann nach Ausstellungsschluss begonnen 
werden. Die Arbeiten müssen innerhalb der in den Technischen Unterlagen angegebenen Fristen 
beendet sein. Die Standfläche einschließlich angemieteter Standausstattung ist in ihren ursprüng-
lichen Zustand zu versetzen. Vorzeitiges Abbauen oder teilweises Räumen des Standes ist nicht 
statthaft und kann mit einer Vertragsstrafe von mind. 50 % der Standmiete geahndet werden. 
Bei Nichteinhaltung der Räumungsfrist hat der Aussteller die Kosten für den Abtransport und die 
Lagerung zu tragen. Für Schäden oder Entwendungen übernimmt der Veranstalter keine Haftung, 
es sei denn sie beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln des Veranstalters oder 
seiner Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Der Aussteller verpflichtet sich, bei Rücktritt bis 6 Wochen vor der Ausstellung 50 %der 
Standmiete und bei Rücktritt nach diesem Termin die volle Standmiete zu zahlen. Wenn der Stand 
nicht bezogen wird, ist die Standmiete in voller Höhe zu entrichten; auch dann, wenn die AL den 
Stand anderweitig vergibt. Dem Aussteller bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein Schaden 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Der Veranstalter verrechnet in diesem Fall die Miete 
mit Ständen für öffentliche Institutionen. Firmen, die ihren angemieteten Stand nicht belegen, 
sind außerdem dazu verpflichtet, den Stand in einen ausstellungsmäßigen Zustand zu versetzen. 
Andernfalls ist der Veranstalter berechtigt, den Stand auf Kosten des Ausstellers zu dekorieren. 
Der Aussteller kann einen Ersatzaussteller benennen, dieser kann jedoch ohne Angabe von Grün-
den vom Veranstalter abgelehnt werden. Ein Rücktrittsantrag hat auf jeden Fall per Einschreiben 
zu erfolgen.

§ 12 Für alle nicht erfüllten Verpflichtungen und daraus entstehenden Kosten steht der AL an 
dem eingebrachten Ausstellungsgut das Vermieter-Pfandrecht zu. Der Veranstalter haftet nicht 
für unverschuldete Beschädigungen und Verluste und kann nach schriftlicher Ankündigung das 
Pfandgut freihändig verkaufen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass alle vom Aussteller eingebrach-
ten Gegenstände unbeschränktes Eigentum des Ausstellers sind oder seiner unbeschränkten 
Verfügungsgewalt unterliegen. Das Pfandrecht wird auch auf die Waren der Vertragsfirmen des 
Ausstellers übertragen.

§ 13 Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass die für seine und für die Tätigkeit seiner Beauf-
tragten auf dem Stand oder Gelände erforderlichen Genehmigungen vorhanden sind und die 
geltenden gewerberechtlichen, wettbewerbsrechtlichen - hier besonders Preisauszeichnung und 
Firmenbeschilderung (Mindestgröße DIN A4), gesundheitspolizeilichen, feuerpolizeilichen und po-
lizeilichen Vorschriften eingehalten werden. Hierzu zählt auch die Beachtung der berufsgenossen-
schaftlichen Unfallverhütungsvorschriften. Evtl. von Behörden geforderte Steuern und Abgaben 
sind vom Aussteller zu entrichten.

§ 14 Für Beschädigung oder Verlust des Ausstellungsgutes durch Diebstahl, Brand, Sturm, Wasser 
und in anderen Fällen höherer Gewalt, haftet der Veranstalter nicht. Hier wird jedem Aussteller 
empfohlen, eine solche Versicherung selbst auf eigene Kosten abzuschließen.

§ 15 Das Recht zum Verkauf von Speisen und Getränken, Erfrischungen, Genussmittel jeder 
Art, steht nur den Ausstellungsgaststätten bzw. den Verkäufern zu, die hierzu vom Veranstalter 
ermächtigt sind.

§ 16 Die Rechnung ist gleichzeitig die Standbestätigung. Mieten sind sofort nach Rechnungserhalt 

zahlbar. Der Veranstalter kann bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen - nach vorangegan-
gener Mahnung - über den bestätigten Stand anderweitig verfügen.

§ 17 Der Aussteller ist ohne Genehmigung nicht berechtigt, seine Standfläche ganz oder teilweise 
Dritten zu überlassen, sie zu tauschen oder Aufträge für nicht gemeldete Firmen anzunehmen. 
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam einen Stand, so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuld-
ner.

§ 18 Jeder Aussteller erhält für die Dauer der Ausstellung für sich und das erforderliche Bedie-
nungspersonal Aussteller-Ausweise,( sofern für die Veranstaltung Eintrittsgeld erhoben wird), 
die in Verbindung mit dem amtlichen Personalausweis zum Betreten des Ausstellungsgeländes 
berechtigen. Ausweise werden nur in der Ausstellungsleitung vor dem Aufbau ausgehändigt.

§ 19 Ist eine geregelte Durchführung der Ausstellung nicht möglich, ist der Veranstalterberechtigt, 
die Ausstellung abzusagen oder die Ausstellungsdauer zu verkürzen, ohne dass der Aussteller 
hieraus Schadensersatzansprüche herleiten kann, es sei denn, der Veranstalter oder ihren Erfül-
lungsgehilfen ist ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorwerfbar. Muss die Ausstellung 
aus Gründen der höheren Gewalt oder aufgrund von der AL nicht zu vertretener behördlicher 
Anordnung abgesagt, geschlossen, zeitlich verlegt oder die Ausstellungsdauer verkürzt werden, so 
sind die Standmiete sowie alle vom Aussteller zu tragende Kosten in voller Höhe zu bezahlen und 
Schadensersatzansprüche des Aussteller ausgeschlossen. Bei zeitlicher Verlegung können Ausstel-
ler, die den Nachweis einer Terminüberschneidung mit bereits festgelegten Ausstellungen führen, 
aus dem Vertrag bei Zahlung von 25 % entlassen werden. Nach Bekanntgabe der Verlegung muss 
der Antrag innerhalb von drei Wochen per Einschreiben eingebracht werden.

§ 20 Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Aussteller selbst verantwort-
lich. Dies gilt auch für die Auf- und Abbauzeiten. Sonderwachen sind nur mit Genehmigung des 
Veranstalters zulässig.

§ 21 Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten des Veranstalters. Wünsche der ausstellenden 
Firmen nach weiteren Beleuchtungs- und Sonderanschlüssen für eigene Rechnung können nur 
bei rechtzeitiger Anmeldung berücksichtigt werden. Die Berechnung dieser Anschlüsse nebst 
anteiliger Kosten der hierfür erforderlichen Ringleitung erfolgt durch den Vertragsinstallateur. Die 
durch einen Sachverständigen errechneten Kosten für Licht- und Kraftstromverbrauch werden 
den Ausstellern vor Beendigung der Ausstellung berechnet. Das Gleiche gilt für evtl. erforderliche 
Wasseranschlüsse. Die gewünschten Anschlüsse sind spätestens vier Wochen vorher anzumelden.

§ 22 Fotografische Fremdaufnahmen und Zeichnungen für gewerbliche Zwecke können nur durch 
den Veranstalter gestattet werden. Die Prospektverteilung außerhalb des Ausstellungsstandes 
bedarf der Genehmigung.

§ 23 Die Benutzung von Rundfunk- und Phono-Geräten sowie Lautsprecherdurchsagen und das 
Musizieren auf den Ständen ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Bei Genehmigung ist 
der Aussteller verpflichtet, die GEMA zu verständigen.

§ 24 Die tägliche Warenlieferung muss spätestens 30 Minuten vor Ausstellungsbeginn beendet 
sein. Spätere Anlieferungen sind nicht zulässig.

§ 25 Aussteller und Mitarbeiter dürfen den Ausstellungsbereich erst eine Stunde vor Beginn der 
Ausstellung betreten und müssen die Ausstellung spätestens eine Stunde nach Schluss verlassen 
haben. Übernachtung im Gelände ist nicht gestattet.

§ 26 Die Standgrenzen sind einzuhalten und die Standausstattung ist so aufzustellen, dass die 
Gänge auf keinen Fall blockiert werden.

§ 27 Die Entsorgung der durch Besucher verursachten Abfälle erfolgt durch den Veranstalter. Für 
die Entsorgung der im Rahmen der Auf- und Abbau entstehenden Abfälle (z.B. Transportverpa-
ckungen) ist der Aussteller selbst verantwortlich. Sollte der Aussteller nach Räumung der Standflä-
che Abfall und sonstige Gegenstände zurückgelassen haben, ist der Veranstalter berechtigt, diesen 
bzw. diese auf Kosten des Ausstellers zu beseitigen und vernichten zu lassen.

§ 28 Mit Unterzeichnung der Anmeldung akzeptiert der Aussteller und seine Beauftragten die 
Ausstellungsbedingungen, die behördlichen Vorschriften sowie die Hausordnung. Die AL übt auf 
dem Ausstellungsgelände und den Ständen das Haus-, Platz- und das Mietpfandrecht aus und ist 
berechtigt, bei Verstößen einzuschreiten. Kosten dieser Maßnahmen trägt der Aussteller. Mündli-
che Abmachungen müssen, um Gültigkeit zu erlangen, schriftlich von der AL bestätigt werden.

§ 29 Die technischen Unterlagen sind Bestandteil der Ausstellungsbedingungen.

§ 30 Sollte eine Bestimmung dieser Ausstellungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Ausstellungsbedingungen nicht. Die 
Parteien verpflichten sich in einem derartigen Fall, eine wirksame und durchführbare Bestimmung 
zu vereinbaren, die dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung im Sinne der Ausstellungs-
bedingungen soweit wie möglich entspricht, dasselbe gilt für etwaige Lücken in den Ausstellungs-
bedingungen.

§ 31 Die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen den Veranstalter beträgt ein Jahr, es sei denn, dass 
der Veranstalter die Ansprüche grob fahrlässig oder vorsätzlich begründet hat oder die Ansprüche 
einer gesetzlichen Verjährungsfrist von mehr als drei Jahren unterliegen.

§ 32 Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Aussteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zu. Der Aussteller kann nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 33 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Kempten. Dies gilt auch für den Fall, dass 
Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden, und wenn der Mieter 
Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, oder keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat.

Stand: Mai 2013


